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BLV- Forderungen zum Arbeits- u. Gesundheitsschutz:

· Arbeits- und Gesundheitsschutz ist Arbeitgeberpflicht (§ 3 ArbSchG) und kann nicht alleine der Freiwilligkeit und der Selbstevaluation überlassen werden.
· Implementierung eines Arbeitsschutzmanagementkonzeptes für Kolleginnen und Kollegen und für berufliche Schulen, die mit ihren Werkstätten und Laboren  mittleren Handwerksbetrieben gleichen. Ein großes Gefährdungspotenzial besteht durch die Grundlagenarbeit mit vielerlei gefährlichen Werkzeugen und Maschinen, Emissionen und Immissionen für die Berufsanfänger und Lehrerinnen und Lehrer in unseren Klassen!
· Prävention muss eine zentrale Rolle in der zukünftigen Managementkonzeption spielen.

· Bereitstellung von funktionsfähigen Unterstützungsmodulen an den RPs für die Bereiche Sicherheitstechnik und psychomentale Belastungsfaktoren.
· Einbeziehung von Belastungsstudien wie Schaarschmidt-Studie und den Forschungsergebnissen über psychomentale Belastungsfaktoren von Prof. Bauer aus Freiburg und Prof. Weber aus Erlangen.
· Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen (§ 5 ArbSchG) durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Einbindung des Sachverstandes von Fachberatern und Fachbetreuern aus dem beruflichen Schulbereich, die teilweise schon über die Qualifikation „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ besitzen. 

· Unterstützung der Schulen bei festgestellten Mängeln zur Durchsetzung gegenüber den Sachkostenträgern.
· Installation von Lehrertandems ( Fachberater/Fachbetreuer) an den RPs. Die Beibehaltung der Arbeitsschutzausschüsse ( § 11 ASIG) zur Unterstützung der Schulleitungen und zur Einleitung von Verbesserungsmaßnahmen an Berufsschulen sind unabdingbar.
· Aufnahme des Moduls Arbeits- u. Gesundheitsschutz in die Verwaltungsvorschrift Fachberater/innen und Involvierung dieses Themas in die Selbst- u. Fremdevaluation und die Zielvereinbarungen.

· § 16 Arbeitssicherheitsgesetz gilt nur für reine Verwaltungsbetriebe  und kann aufgrund der bestehenden und benannten Gefährdungen nicht für berufliche Schulen gelten.
· Anpassung der Budgets an das Vorhaben der flächendeckenden Einführung.
· Perspektive zur Lösung für die schon seit Jahrzehnten strittige Frage der Fachkräfte für Arbeitssicherheit
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